
SATZUNG 
der "Förders ung Kirche Fürstenhagen Mecklenburg" 

 
§ 1 Name, Rechtsform, Sitz 
(1) Die S ung führt den Namen „Förders ung Kirche Fürstenhagen Mecklenburg“. 

(2) Sie ist eine selbständige S ung des privaten Rechts i.S.d. §1 S ungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern und 
hat ihren Sitz in 17258 Feldberger Seenlandscha . 

§ 2 Zweck der S ung 
(1) Die S ung verfolgt ausschließlich und unmi elbar gemeinnützige, mildtä ge sowie kirchliche Zwecke i.S. 
des Abschni s 'Steuerbegüns gte Zwecke' der Abgabenordnung. 
(2) Zweck der S ung ist die Erhaltung und Nutzung der Kirche Fürstenhagen, die Förderung kultureller Veran-
staltungen und Unterstützung im sozialen Bereich in Fürstenhagen. 
(3) Der S ungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mi eln zur Verwirklichung der 
in Abs. 4 genannten steuerbegüns gten Zwecke. 
(4) Finanz und Sachmi el sollen insbesondere für die folgenden Fördermaßnahmen zur Verfügung gestellt wer-
den: 

• Erhaltung und Unterhaltung der Kirche Fürstenhagen und der umliegenden kirchlichen Friedhöfe der  
   Gemeinde; 
• Durchführung von Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt Kirchenmusik; 
• Durchführung von Kunstausstellungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind; 
• Veranstaltung von Musik und Theateraufführungen; 
• Durchführung sons ger kultureller Veranstaltungen in der Kirche Fürstenhagen, die der Öffentlichkeit 
zugänglich sind; 
• Ankauf von Kunstwerken und Vergabe von Au rägen an Künstler mit dem Ziel, die Arbeiten der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen; 
• Unterstützung von Personen in der Gemeinde Feldberger Seenlandscha , die die Voraussetzung des 
§ 53 Ziff. 2 AO erfüllen. 

 
(5) Die S ung ist selbstlos tä g, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha liche Zwecke. 
(6) Die Mi el der S ung dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 
(7) Die S er und ihren Erben bzw. ihre Rechtsnachfolger erhalten keine Zuwendungen aus Mi eln 
der S ung. 
(8) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der S ung fremd sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begüns gt werden. 
 
§ 3 S ungsvermögen 
(1) Das S ungsvermögen besteht im Zeitpunkt ihrer Errichtung aus einem Anfangsvermögen in Höhe von DM 
50.000,00. Dem S ungsvermögen wachsen die Zuwendungen der Gründungss er und Zus er zu, die dazu 
bes mmt sind. 
(2) Das S ungsvermögen ist in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten, um die Erfüllung der S ungszwecke 
langfris g sicherzustellen. Das Kuratorium kann beschließen, dass die Erträge des S ungsvermögens nach 
Maßgabe der steuerlichen Zulässigkeit dem S ungsvermögen zugeführt werden, wenn und solange dies erfor-
derlich ist, um die steuerbegüns gten Zwecke der S ung auch in Zukun  nachhal g erfüllen zu können. 
(3) Das Geschä sjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 4 Verwendung der S ungserträge und Zuwendungen 
(1) Die Erträge des S ungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur Erfüllung des 
S ungszwecks zu verwenden. 
(2) Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken der S ung fremd sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begüns gt werden. 
 
 



§ 5 Rechtsstellung der Begüns gten 
Den durch die S ung Begüns gten steht aufgrund dieser Satzung ein Rechtsanspruch auf Leistungen der S f-
tung nicht zu. 
 
§ 6 Organe der S ung 
(1) Organe der S ung sind: 

• der Vorstand, 
• das Kuratorium. 
 

(2) Mitglieder des Vorstandes dürfen dem Kuratorium nicht als s mmberech gte Mitglieder angehören. 
(3) Die Mitglieder der Organe sind ehrenamtlich tä g. Ihnen dürfen keine Vermögensvorteile zugewendet wer-
den. Sie haben keinen Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. 
 
§ 7 Bestellung des Kuratoriums 
(1) Die Mitglieder des Kuratoriums sollen auf Vorschlag der S er berufen werden.  
(2) Dem Kuratorium gehören an: 

• Dem Kuratorium gehören 3 Mitglieder an. 
• Ein Kuratoriumsmitglieder ist aus dem Kreis der S er und Zus er oder deren Familienangehörigen  
   zu wählen, ein Kuratoriumsmitglied ist ein/e Einwohner/-in der Gemeinde Feldberger Seenlandscha   
   sowie ein Kuratoriumsmitglied ist ein/e Mitarbeiter/in der Gut Conow Gruppe. 
• Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden durch das Kuratorium mit einfacher Mehrheit der  
   abgegebenen S mmen gewählt. 
• Der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Kuratoriums; bei dessen Verhinderung der stellvertretende  
   Vorsitzende. 
 

Die Mitglieder des Vorstandes nehmen auf Einladung des Kuratoriums an den Sitzungen teil. 
(3) Die zu bestellenden Mitglieder des Kuratoriums werden für die Dauer von 5 Jahren gewählt. 
 
§ 8 Rechte und Aufgaben des Kuratoriums 
(1) Das Kuratorium tagt auf Einladung des Vorstandes bei Bedarf, jährlich mindestens einmal. 
(2) Der Vorsitzende lädt mit einer Frist von mindestens 2 Wochen unter Nennung der Tagesordnungspunkte zu 
den Sitzungen schri lich ein. 
(3) Das Kuratorium überwacht den Vorstand. Es hat insbesondere die Beachtung des S erwillens sicherzustel-
len. 
(4) Der Vorstand unterrichtet das Kuratorium über alle wich gen S ungsangelegenheiten. Das Kuratorium be-
rät den Vorstand in diesen Angelegenheiten. 
(5) Das Kuratorium stellt den Jahresabschluss fest und beschließt über die Entlastung des Vorstandes. 
(6) Das Kuratorium beschließt über die Verwendung der Erträge gemäß § 2. 
(7) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Häl e seiner Mitglieder anwesend ist. Es beschließt 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen S mmen. Bei S mmengleichheit kommt kein Beschluss zustande. 
(8) Schri liche Abs mmungen sind zulässig, § 8, Abs. 7 gilt entsprechend. 
 
§ 9 Bestellung des Vorstandes 
(1) Der Vorstand besteht aus 3 Personen. Er setzt sich aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzen-
den und dem Schatzmeister, der zugleich Schri führer ist, zusammen. 
(2) Der Vorstand wird durch das Kuratorium auf die Dauer von fünf Jahren berufen. Das Kuratorium bes mmt 
auch die Funk on der Mitglieder des Vorstandes. Wiederberufung ist zulässig. Der erste Vorstand wird für die 
Dauer von fünf Jahren durch die S er bestellt. 
(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzei g aus, so wird der Nachfolger für die restliche Dauer der Amts-
periode berufen. 
(4) Jedes Vorstandsmitglied kann vom Kuratorium aus wich gem Grund abberufen werden. 
 
 
 



§ 10 Rechte und Pflichten des Vorstandes 
(1) Der Vorstand vertri  die S ung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen Ver-
treters. Er handelt durch den Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden und jeweils ein weiteres Mit-
glied. 
(2) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 

• Verwaltung des S ungsvermögens einschließlich der Aufstellung des Jahresabschlusses und Vorlage  
    an das Kuratorium, 
• Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen gemäß S ungszweck § 2, 
• Verwendung der Erträge des S ungsvermögens unter Beachtung des § 4 Abs. 2 entsprechend den  
   Beschlüssen des Kuratoriums, 
• Die Erfüllung der Pflichten gemäß § 15 S ungsgesetz MV. 
 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Häl e seiner Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen S mmen, mindestens mit zwei S mmen. Bei S mmengleichheit kommt 
kein Beschluss zustande. Die Beschlüsse sind schri lich festzuhalten.  
(4) Beschlüsse können auch im schri lichen Verfahren gefasst werden. Abs. 3 gilt in diesem Falle sinngemäß. 
(5) Der Vorstand tagt bei Bedarf auf Antrag des Vorsitzenden oder wenigstens 2 Mitgliedern. Er soll mindestens 
einmal jährlich tagen. 
 
§ 11 Anpassung der S ung an veränderte Verhältnisse 
(1) Ändern sich die Verhältnisse derart, dass die Erfüllung des S ungszwecks nicht mehr gewährleistest wird, 
so kann ein neuer S ungszweck beschlossen werden. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der Mitglie-
der des Kuratoriums. Der neue S ungszweck hat gemeinnützig zu sein. 
(2) Über Satzungsänderungen, die nicht den S ungszweck betreffen, beschließ das Kuratorium mit der Mehr-
heit von 2/3 seiner Mitglieder. 
(3) Die Zuständigkeiten gemäß § 12 des S ungsgesetzes MV bleiben davon unberührt. 
 
§ 12 Auflösung der S ung 
(1) Das Kuratorium kann mit einer Mehrheit von 3/4 der Mitglieder die Auflösung der S ung beschließen, 
wenn die Umstände es nicht mehr zulassen, den S ungszweck dauernd und nachhal g zu erfüllen. 
(2) Im Falle der Auflösung oder Au ebung der S ung fällt das Vermögen der Deutschen S ung Denkmal-
pflege zu, wobei dessen Verwendung gemeinnützig möglichst unter Berücksich gung des bisherigen Sitzungs-
zweckes nur zugunsten der Denkmalspflege im Lange Mecklenburg-Vorpommern erfolgen soll. 
(3) Eine Rückersta ung des S ungsvermögens an die S er oder sons ge Zuwender ist unzulässig. 
 
§ 13 Stellung des Finanzamtes 
Unbeschadet der sich aus dem S ungsgesetz ergebenden Genehmigungspflichten sind Beschlüsse über Sat-
zungsänderungen und über die Auflösung der S ung dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen und seine Stel-
lungnahme einzuholen. Bei jeder Satzungsänderung, die den Zweck der S ung betri , ist die Unbedenklich-
keitsbescheinigung des Finanzamtes einzuholen. Die Gemeinnützigkeit der S ung ist in jedem Fall zu bewah-
ren. 
 
§ 14 S ungsaufsichtsbehörde 
Die S ungsaufsicht liegt beim Innenministerium MV als S ungsbehörde. Die s ungsaufsichtsbehördlichen 
Genehmigungs- und Zus mmungsbefugnisse sind zu beachten. 
 
Fürstenhagen, den 29.12.2023 

Die Satzung vom 15.09.1999 tri  somit außer Kra . 


